
 

© PSI AG  Seite 1  

 

 

 

Satzung 
der PSI Aktiengesellschaft für Produkte und 

Systeme der Informationstechnologie 
 

 
In der Fassung 

der Hauptversammlungsbeschlüsse vom 03. Mai 2010 
 



 

© PSI AG  Seite 2  

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

 

§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft  
 
1 Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

PSI Aktiengesellschaft für Produkte 
und Systeme der Informationstechnologie. 

 

2 Sitz der Gesellschaft ist Berlin. 
 

 

§ 2  Gegenstand des Unternehmens 
 
1 Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung und der Vertrieb von Produkten und Systemen 

der Informationstechnologie, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der 
Datenverarbeitung sowie der Vertrieb elektronischer Geräte und das Betreiben von Datenverar-
beitungsanlagen.  

 

2 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, 
dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen gleicher oder ähn-
licher Art gründen, vertreten oder übernehmen und sich an solchen Unternehmen beteiligen. 

 

3 Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. 
 

 

§ 3 Dauer der Gesellschaft 
 
Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. 
 

 

§ 4 Bekanntmachungen und Informationsübermittlung 
 
1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 
 

2 Informationen an Aktionäre und Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können 
auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

 

§ 5 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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II. Kapitalgrundlage 
 
 
§ 6 Grundkapital und Aktien 
 
1 Das Grundkapital beträgt EUR 40.185.256,96 (in Worten: Euro vierzig Millionen einhundert-

fünfundachtzigtausendzweihundertsechsundfünfzig 96/100). 
 

2 Es ist eingeteilt in 15.697.366 auf den Namen lautende Stückaktien. 
 

3 Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest. Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Akti-
enurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalaktien). Der An-
spruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Aktien oder Verbriefung ihres jeweiligen An-
teils ist ausgeschlossen.  

 
4 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 15.232.000,-, eingeteilt in bis zu 5.950.000 auf den Namen 

lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Die bedingte Kapitalerhöhung 
dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- bzw. Options-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombi-
nationen der vorgenannten Instrumente), die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung 
vom 28. April 2009 bis zum 27. April 2014 von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten 
Konzerngesellschaft begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien aus dem Bedingten Kapi-
tal 2009 darf nur zu einem Wandlungs- bzw. Optionspreis erfolgen, der den Berechnungsgrund-
lagen bzw. Vorgaben der vorgenannten Ermächtigung entspricht. Die bedingte Kapitalerhöhung 
ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten aus solchen Schuld-
verschreibungen Gebrauch gemacht wird oder Options- bzw. Wandlungspflichten aus solchen 
Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht ein Barausgleich gezahlt oder eigene 
Aktien oder neue Aktien aus genehmigten Kapital zur Bedienung der Inhaber und Gläubiger der 
Schuldverschreibungen eingesetzt werden. Die auf Grund der Ausübung der Options- bzw. 
Wandlungsrechte ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

§ 7 Genehmigtes Kapital und Gewinnbeteiligung 
 
1 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-

schaft in der Zeit bis zum 02. Mai 2015 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 
8.035.840,00 durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand kann von dieser Ermächti-
gung zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck Gebrauch machen. 

a) Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-
recht einzuräumen. Hierzu können die Aktien auch von Kreditinstituten oder Unterneh-
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men im Sinne des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, 

(i) um etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund des jeweiligen Bezugsverhältnisses 
ergeben, vom Bezugsrecht auszunehmen, 

(ii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen bzw. Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (oder Kom-
binationen der vorgenannten Instrumente) mit Wandel- bzw. Optionsrechten oder 
mit Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Kon-
zernunternehmen auf Grund einer von der Hauptversammlung erteilten Ermächti-
gung ausgegeben werden, vor Ausübung der Wandlungs- und Optionsrechte bzw. 
vor Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde, 
oder 

(iii) wenn gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unter-
schreitet und der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die (gegen Bareinla-
gen unter Ausschluss des Bezugsrechts) ausgegebenen Aktien entfällt, insgesamt 
10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet. Bei Übernahme der 
auf Grund dieser Ermächtigung ausgegebenen neuen Aktien durch einen Platzie-
rungsvermittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Platzierungsvermittlers, die 
neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum 
Kauf gegen Abführung des Kaufpreises an die Gesellschaft anzubieten, gilt als 
Ausgabebetrag im Sinne dieser Ermächtigung der Kaufpreis, der von dem oder den 
Dritten zu zahlen ist. Maßgeblich für die vorgenannte Grenze von insgesamt 10% 
ist das im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung über diese Ermächtigung oder - falls dieser Wert geringer ist – das im 
Zeitpunkt der Ausnutzung der vorliegenden Ermächtigung bestehende Grundkapi-
tal. Auf diese Begrenzung ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, 
der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung auf Grund einer anderen entsprechenden Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwen-
dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden, soweit eine 
derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Auf diese Begrenzung sind insbeson-
dere diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel- und Options-
schuldverschreibungen bzw. Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen 
(oder Kombinationen der vorgenannten Instrumente) mit Wandel- bzw. Options-
rechten oder mit Wandlungspflichten ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, 
sofern solche Schuldverschreibungen oder Rechte während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Kon-
zernunternehmen ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung veräußerte 
eigene Aktien anzurechnen, sofern die Veräußerung während der Laufzeit dieser 
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Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG erfolgt. 

b) Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung von 
Aktien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteili-
gungen an Unternehmen bzw. im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
im Rahmen des Erwerbs von Immaterialgüterrechten bzw. gewerblichen Schutzrechten, 
von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, von hierauf gerichteten Lizenzen sowie von 
sonstigen Wirtschaftsgütern, auszuschließen. 

c) Sofern der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nichts Abweichendes festsetzt, 
nehmen die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der 
Ausgabe der Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Gewinnver-
wendung gefasst wurde, am Gewinn teil. 

d) Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

 
2 Im Falle der Ausgabe neuer Aktien – gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage - kann die Ge-

winnberechtigung abweichend von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden. 
 

 

 

III. Vorstand 
 
 
§ 8 Zusammensetzung und Vertretungsbefugnisse 
 
1 Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Bestellung und der Widerruf der 

Bestellung von Vorstandsmitgliedern erfolgen durch den Aufsichtsrat, der auch deren Zahl be-
stimmt. 

 

2 Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden ernennen. 
 

3 Die Gesellschaft wird, wenn ein Vorstandsmitglied bestellt ist, von diesem allein und, wenn 
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein 
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann ein-
zelnen oder sämtlichen Vorstandsmitgliedern das Recht zur Alleinvertretung einräumen, auch 
wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Ferner ist der Aufsichtsrat ermächtigt, im Ein-
zelfall oder generell einzelne oder mehrere Mitglieder des Vorstands vom Verbot der Mehr-
fachvertretung des § 181 BGB zu befreien. 
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§ 9 Geschäftsordnung des Vorstands 
 
Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, in der insbesondere festzulegen ist, 
welche Arten von Geschäften nur mit der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates vorgenommen 
werden dürfen. 
 

 

 

IV. Aufsichtsrat 
 
 
§ 10 Zusammensetzung 
 
1 Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
 

2 Zwei Aufsichtsratsmitglieder werden von den Mitarbeitern nach den Bestimmungen des Drit-
telbeteiligungsgesetzes gewählt. Vier Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversamm-
lung gewählt. Unter den durch die Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern 
dürfen nicht mehr als zwei ehemalige Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sein. Sofern ein von 
der Hauptversammlung zu wählendes Aufsichtsratsmitglied dem Vorstand einer anderen bör-
sennotierten Gesellschaft angehört, darf es bei seiner Wahl nicht mehr als zwei weitere Auf-
sichtsratsmandate in börsennotierten Gesellschaften innehaben, welche nicht zum Konzern der 
Gesellschaft gehören, bei der es Vorstandsmitglied ist. 

 

3 Die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit be-
schließt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. 

 

4 Ausgeschiedene Mitglieder können wiedergewählt werden. 
 

5 Gleichzeitig mit der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder können ein oder mehrere Ersatzmitglieder 
gewählt werden, auch in der Weise, dass ein Ersatzmitglied für mehrere bestimmte Aufsichts-
ratsmitglieder bestellt wird. Die Ersatzmitglieder treten bei einem vorzeitigen Ausscheiden des 
betreffenden Aufsichtsratsmitglieds für dessen restliche Amtszeit in den Aufsichtsrat ein. 
Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Aufsichtsratsmitglied vor Ende seiner 
Amtszeit aus, ohne dass ein Ersatzmitglied bestellt ist, das für das ausgeschiedene Mitglied ein-
tritt, so erfolgt eine Ergänzungswahl in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, wenn 
nicht zum Zwecke der Durchführung der Ergänzungswahl eine außerordentliche Hauptver-
sammlung einberufen wird. Das Amt des in der Ergänzungswahl gewählten Aufsichtsratsmit-
glieds besteht für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, soweit die Hauptver-
sammlung die Amtszeit nicht abweichend bestimmt. 

 

6 Die Mitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch eine an den Vorstand zu richtende 
schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen, auch wenn 
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hierfür ein wichtiger Grund nicht besteht. Der Vorstand hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
über die Niederlegung unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

 

§ 11 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates 
 
1 Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit des Vorstandes nach den Bestimmungen des Gesetzes 

und dieser Satzung. Er entscheidet insbesondere über die Zustimmung zu den Geschäftsfüh-
rungsmaßnahmen und Geschäften des Vorstandes, zu denen der Aufsichtsrat sich in der Ge-
schäftsordnung des Vorstands oder anderweitig seine Zustimmung vorbehalten hat. 

 

2 Der Aufsichtsrat ist zu Änderungen der Satzung befugt, die lediglich deren Fassung betreffen. 
 

3 Der Aufsichtsrat bereitet im Rahmen seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Befugnisse 
Hauptversammlungen vor. 

 

 

§ 12 Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 
 
1 Der Aufsichtsrat wählt auf einer Sitzung, die unmittelbar im Anschluss an die Hauptversamm-

lung, in der die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat gewählt werden, stattfindet und keiner 
besonderen Einladung bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit bei der Wahl nicht eine 
kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats. 

 

2 Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während ihrer Amtszeit aus dem Amt aus, so 
hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine neue Wahl vorzunehmen. 

 

3 Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden in seinem Namen durch den Vorsitzenden oder 
bei seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter abgegeben. Nur der Vorsitzende oder bei 
seiner Verhinderung sein Stellvertreter sind befugt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegen-
zunehmen. 

 

 

§ 13 Sitzungen und Beschlüsse 
 
1 Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Darüber hin-

aus haben Aufsichtsratssitzungen in allen durch Gesetz oder Satzung geforderten Fällen stattzu-
finden, insbesondere wenn für die Tätigkeit und Entwicklung der Gesellschaft bedeutende Ent-
scheidungen zu treffen sind. 

 

2 Die Sitzungen werden unter Mitteilung der Tagesordnung durch den Vorsitzenden oder bei des-
sen Verhinderung durch seinen Stellvertreter einberufen. Die Einladung soll mit einer Frist von 
mindestens einer Woche erfolgen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung 
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der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vor-
sitzende die Frist abkürzen. Die Einberufung muss unverzüglich erfolgen, nachdem dies von ei-
nem Aufsichtsratsmitglied oder vom Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe bean-
tragt worden ist. In diesem Fall muss die Sitzung binnen zwei Wochen nach der Einberufung 
stattfinden. 

 

3 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder persönlich oder durch 
schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnehmen. 

 

4 Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch im Wege einer Videokonferenz oder im Wege 
schriftlicher, fernschriftlicher, elektronischer oder fernmündlicher Abstimmung gefasst werden, 
wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter hierzu 
auffordert und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.  

 

5 Ist ein Tagesordnungspunkt in der Einberufung nicht angekündigt worden, darf darüber nur 
beschlossen werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist 
in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden, 
angemessenen Frist ihre Stimme schriftlich abzugeben oder der Beschlussfassung nachträglich 
zu widersprechen; der Beschluss wird erst wirksam, wenn der Beschluss auch unter Berücksich-
tigung der innerhalb dieser Frist abgegebenen schriftlichen Stimmen der abwesenden Aufsichts-
ratsmitglieder zustande kommt und wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied innerhalb der 
Frist widersprochen hat. 

 

6 Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern nicht 
das Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit fordern. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden. 

 

7 Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. 
 

 

§ 14 Vergütung 
 
1 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Hauptversammlung fest-

gesetzt. Bei der Festsetzung der Höhe der Vergütung hat die Hauptversammlung den Vorsitz 
und den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat sowie den Vorsitz und die Mitgliedschaft in 
den Aufsichtsratsausschüssen besonders zu berücksichtigen. 

 

2 Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung zur 
Absicherung gegen Haftungsrisiken aus der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied einbezogen, so-
weit eine solche im Interesse der Gesellschaft unterhalten wird. Dabei ist ein angemessener 
Selbstbehalt zu vereinbaren, der im Versicherungsfall von dem betroffenen Aufsichtsratsmit-
glied zu tragen ist.  
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V. Hauptversammlung 
 
 
§ 15 Ort und Zeit 
 
1 Hauptversammlungen sollen am Sitz der Gesellschaft abgehalten werden. 
 

2 Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf eines je-
den Geschäftsjahres statt. 

 

 

§ 16 Teilnahme 
 
1 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptver-

sammlung ist jeder Aktionär berechtigt, der sich bei der Gesellschaft oder bei einer in der Ein-
berufung bezeichneten Stelle angemeldet hat und für den die angemeldeten Aktien im Aktienre-
gister der Gesellschaft eingetragen sind.  

 
2 Die Anmeldung muss innerhalb der jeweils gesetzlich vorgesehenen Frist unter der in der Ein-

berufung hierfür mitgeteilten Adresse schriftlich, per Telefax oder auf einem von der Gesell-
schaft in der Einberufung näher zu bestimmenden, insbesondere elektronischen Weg erfolgen. 
In der Einberufung kann auch eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.  

 
3 Der Vorstand ist ermächtigt, in der Einberufung vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptver-

sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 
und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommu-
nikation ausüben können. Der Vorstand trifft in diesem Fall Bestimmungen zum Umfang und 
zum Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 und macht diese zusammen mit der Einberu-
fung der Hauptversammlung bekannt. 

 
 

§ 17 Vorsitz; Übertragung der Hauptversammlung 
 
1 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei dessen 

Verhinderung ein anderes durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestimmtes Aufsichts-
ratsmitglied. Trifft der Aufsichtsratsvorsitzende keine solche Bestimmung oder ist das durch 
den Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestimmte Aufsichtsratsmitglied an der Übernahme des 
Vorsitzes der Hauptversammlung verhindert, wird der Vorsitzende unter Leitung eines in der 
Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieds oder, falls alle Aufsichtsratsmitglieder 
verhindert sind, des ältesten anwesenden Aktionärs durch die Hauptversammlung gewählt. 
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2 Der Vorsitzende der Hauptversammlung führt die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfol-
ge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die Art der Abstimmung. Er ist ermächtigt, das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.  

 

3 Die Hauptversammlung kann ganz oder teilweise in Wort und Bild übertragen werden, wenn 
der Vorstand dies im Einzelfall in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulässt.  

 
 
§ 18 Stimmrecht 
 
1 Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 

2 Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 
 

3 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. In der Einberufung können für 
die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft, und zwar einzeln oder insgesamt, Erleichterungen gegenüber den gesetz-
lichen Formerfordernissen bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt.  

 

 

§ 19 Beschlussmehrheiten 
 
Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
und, soweit zusätzlich eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, wenn nicht das Gesetz oder diese Satzung 
zwingend etwas anderes vorschreiben. 
 

 

 

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 
 
 
§ 20 Jahresabschluss und Gewinnverwendung 
 
1 Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss sowie den 

Lagebericht und den Konzernabschluss sowie den Konzernlagebericht für das vergangene Ge-
schäftsjahr aufzustellen. Jahres- und Konzernabschluss sowie die Lageberichte sind unverzüg-
lich nach Aufstellung dem Abschlussprüfer sowie zusammen mit dem Vorschlag des Vorstands 
für die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

 

2 Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen nach deren Eingang zu prüfen und über das Ergebnis schrift-
lich an die Hauptversammlung zu berichten. In dem Bericht hat der Aufsichtsrat auch zu den 
Prüfungsergebnissen der ihm durch den Abschluss- und Konzernabschlussprüfer vorzulegenden 
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Prüfungsberichte über den Jahres- und Konzernabschluss Stellung zu nehmen. Billigt der Auf-
sichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 

 

3 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie Beträge bis zur Hälfte des 
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, 
Beträge bis zu einer weiteren Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzu-
stellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen o-
der soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. Hier-
bei sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab 
vom Jahresüberschuss abzuziehen. 

 

4 Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestellten Jahres-
abschluss ergebenden Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung kann weitere Beträge in die Ge-
winnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

 

5 Der Vorstand ist nach Maßgabe von § 59 AktG zu Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn 
ermächtigt. 

 

 

§ 21 Gründungs- und Umwandlungsaufwand 
 
Die Gesellschaft trägt weiterhin den Gründungsaufwand der vormaligen PSI Gesellschaft für Pro-
zesssteuerungs- und Informationssysteme mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft übernimmt 
zudem bis zum Höchstbetrag von EUR 15.338,76 alle mit der Umwandlung in eine Aktiengesell-
schaft zusammenhängenden Kosten (Umwandlungsaufwand). 


